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aaretax Treuhand AG E-Mail: info@aaretax.ch
Rain 63 / 5000 Aarau Homepage: www.aaretax.ch
Tel. 062 520 75 00 
Fax 062 520 75 01

newsaaretax

LIEBE LESERINNEN UND LESER

Ab dem 2. August 2017 werden wir die neuen 
Büroräumlichkeiten am Rain 63 in Aarau beziehen. 
Besuchen Sie uns doch, gerne zeigen wir Ihnen 
unsere neuen, modernen Räumlichkeiten.

Neue Adresse:

aaretax Treuhand AG
Rain 63
5000 Aarau

Ihre aaretax Treuhand AG

P.S. Die „NEWS“ sind auch auf unserer Homepage 
aufgeschaltet.

Personelles (Eintritt)

Es freut mich, Sie über den Eintritt von Armando Ca-
talano zu orientieren. Ab dem 1. September 2017 
wird er als Sachbearbeiter Treuhand seine Arbeit bei 
der aaretax Treuhand AG aufnehmen. Ich wünsche 
Ihm viel Glück und Erfolg bei seiner neuen Heraus-
forderung!

Liebe Leserinnen und Leser

Ab dem 11. August 2017 werden wir die neuen Büroräumlichkeiten am
Rain 63 in Aarau beziehen. Besuchen Sie uns doch, gerne zeigen wir Ihnen unsere 
neuen, modernen Räumlichkeiten.

Neue Adresse:

aaretax Treuhand AG
Rain 63
5000 Aarau

Ihre aaretax Treuhand AG

P.S. Die „NEWS“ sind auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Personelles (Eintritt)

Es freut mich, Sie über den Eintritt von Armando Catalano
zu orientieren. Ab dem 1. September 2017 wird er als
Sachbearbeiter Treuhand seine Arbeit bei der aaretax
Treuhand AG aufnehmen. Ich wünsche Ihm viel Glück und
Erfolg bei seiner neuen Herausforderung!

Unfallversicherung

Seit dem 1. Januar 2017 sind die  revidierten Bestimmungen  des  Unfallversicherungs-
gesetzes (UVG) in Kraft. Neu ist ein Arbeitnehmer vom ersten Tag an versichert. Also 
auch dann, wenn der  erste Arbeitstag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. Der Versi-
cherungsschutz endet am 31. Tag (bisher am 30.) nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses. Damit sind auch Monate mit 31 Tagen vollständig in der Nachdeckung
versichert. Eine Abredeversicherung, welche die obligatorische Nichtberufsunfallver-
sicherung verlängert, kann neu für sechs Monate (bisher 180 Tage)  abgeschlossen 
werden.

-

Unfallversicherung

Seit dem 1. Januar 2017 sind die  revidierten Bestimmungen  des  Unfallversicherungsgesetzes 
(UVG) in Kraft. Neu ist ein Arbeitnehmer vom ersten Tag an versichert. Also auch dann, wenn 
der  erste Arbeitstag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. Der Versicherungsschutz endet am 31. 
Tag (bisher am  30.)  nach  Beendigung  des  Arbeitsverhältnisses. Damit sind auch Monate 
mit 31 Tagen vollständig in der Nachdeckung versichert. Eine Abredeversicherung, welche die 
obligatorische Nichtberufsunfallversicherung verlängert, kann neu für sechs Monate (bisher 180 
Tage) abgeschlossen werden.
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IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser

Die letzten Wochen waren mit warmen Temperaturen geprägt und teilweise hatten wir Tropennächte 
in der Schweiz.

Langsam werden die Sommertage wieder kürzer und geniessen wir doch die schönen Sommerabende 
mit einer kleiner Abkühlung!

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der Lektüre und weiterhin schöne, erholsame Sommer-
abende.

Ihre aaretax Treuhand AG

P.S. Die «NEWS» sind auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Personelles (Eintritt)

Es freut mich, Sie über den Eintritt von Carmen Keller zu orientieren. 
Seit  Anfang Juli 2025 verstärkt sie unser Team.
Sie absolvierte im Jahr 2024 erfolgreich die Prüfung zur Treuhänderin mit 
eidg. Fachausweis.
Ich wünsche Ihr viel Glück und Erfolg bei Ihrer neuen Herausforderung!
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LOHNAUSWEIS – DEKLARATION DER EINZELNEN LEISTUNGEN 

Der Lohnausweis ist einer der wichtigsten Grundla-
gen bei der Veranlagung von Arbeitnehmenden. Die 
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat mit dem 
«Formular 11» eine Wegleitung zum Ausfüllen des 
Lohnausweises erstellt. Das Ausfertigen des Lohnaus-
weises darf aus folgenden Gründen nicht unterschätzt 
werden: 

• Das Formular dient als «Lohnausweis / Rentenbe-
scheinigung» sowie als Bescheinigung für Entschä-
digung von Verwaltungsräten. Zudem kann es zur 
Bescheinigung von Renten der zweiten Säule (BVG) 
und Leistungen der Arbeitslosenkasse (ALV) einge-
setzt werden. 

• Artikel 127 Abs. 1 lit a des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) verpfl ichtet Arbeit-
gebende, den Arbeitnehmenden eine schriftliche 
Bescheinigung über deren Einkommen auszustel-
len. Darin sind sämtliche Leistungen bzw. geldwerte 
Vorteile zu deklarieren. Bei Verletzung der Beschei-
nigungspfl icht kann dem Arbeitgeber eine Busse 
von bis zu CHF 10 000 (Art. 174 Abs. 1 lit. b DBG) 
auferlegt werden.

• Der Lohnausweis gilt als Urkunde im strafrecht-
lichen Sinn. Deshalb ist das unrichtige Ausfertigen 
eines Lohnausweises nicht nur «steuerlich», sondern 
auch «strafrechtlich» relevant (Art. 110 Abs. 4 Satz 1 
Strafgesetzbuch).

Die wichtigsten Ziffern im Lohnausweis sind:
Ziffer 1: Lohn / Gehalt
Bruttolohn inkl. Bonus, Provisionen, Ferien- / Feiertags-
entschädigung, sämtliche Geburts-, Kinder- und Fami-
lienzulagen

Ziffer 2: Gehaltsnebenleistungen
Verpfl egung, Unterkunft, Privatanteile

Ziffer 13: Spesenvergütungen
Nur deklarationspfl ichtig, wenn keine Spesenregelung 
vorliegt oder wenn Pauschalspesen gewährt werden.

Ziffer 15: Bemerkungen
Angaben, die für die steuerliche Beurteilung relevant 
sind wie z. B. Pendlervergütungen, Auslandtätigkeit, 
steuerfreie Leistungen, Anzahl Krankheitstage, Teilzeit-
arbeit in %.

Nachfolgend haben wir Ihnen ein paar «Knacknüsse» 
des Lohnausweises aufgelistet, diese sind nicht ab-
schliessend.

Kantinenverpfl egung / Lunch-Checks / Bezahlung 
von Mahlzeiten (Buchstabe G)
Das Feld (Buchstabe G) muss angekreuzt werden, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmenden die Mög-
lichkeit gibt, sich in einem Personalrestaurant zu ver-
pfl egen. Dies gilt auch dann, wenn nicht bekannt ist, 
ob der Arbeitnehmende davon tatsächlich Gebrauch 
macht. Ebenfalls ist das Feld (Buchstabe G) anzukreu-
zen, wenn der Arbeitnehmende Lunch-Checks erhält. 
Die Abgabe von Lunch-Checks ist, bis zur von der AHV 
festgelegten Limite (aktueller Stand: CHF 180 pro Mo-
nat) mit einem Kreuz im Feld G des Lohnausweises zu 
deklarieren.  Darüberhinausgehende Beiträge sind zu-
sätzlich zum Lohn im Sinne von Ziffer 1 zu addieren.

Verpfl egung und Unterkunft (Ziffer 2.1)
Im Feld zu Ziffer 2.1 ist der Wert anzugeben, der dem 
Arbeitnehmenden dadurch zufl iesst, dass er vom Ar-
beitgeber unentgeltlich Verpfl egung und Unterkunft 
erhält. Die entsprechenden Ansätze können dem 
Merkblatt N2 der ESTV entnommen werden. Das Feld 
ist nicht auszufüllen, wenn dem Arbeitnehmenden für 
die gewährte Verpfl egung und Unterkunft ein Abzug 
vom Lohn vorgenommen wird, der mindestens den 
Ansätzen gemäss dem oben erwähnten Merkblatt N2 
entspricht. Wird dem Arbeitnehmenden nicht nur ein 
Zimmer, sondern eine Wohnung zur Verfügung ge-
stellt, so ist diese mit dem Marktwert unter Ziffer 2.3 
des Lohnausweises betragsmässig anzugeben.

Privatanteil Geschäftsfahrzeug (Ziffer 2.2)
In diesem Feld ist der Wert anzugeben, der dem Arbeit-
nehmenden dadurch zufl iesst, dass er ein Geschäfts-
fahrzeug auch privat benützen darf. Übernimmt der 
Arbeitgeber sämtliche Kosten dafür und hat der Arbeit-
nehmende lediglich die Treibstoff- oder Energiekosten 
für grössere Privatfahrten am Wochenende oder in den 
Ferien zu bezahlen, so beträgt der zu deklarierende Be-
trag pro Monat 0,9 % des Kaufpreises inkl. sämt-
lichen Sonderausstattungen (exkl. Mehrwertsteuer), 
mindestens aber CHF 150 pro Monat, wenn der 
Kaufpreis weniger als CHF 16 667 beträgt. 

Übernimmt der Arbeitnehmende beträchtliche 
Kosten (z. B. sämtliche Kosten für Unterhalt, Versi-
cherungen, Benzin und Reparaturen; die Übernahme 
ausschliesslich der Benzinkosten oder der Kosten für 
das Aufl aden von Elektrofahrzeugen genügt dagegen 
nicht), so ist im entsprechenden Feld 2.2 des Lohn-
ausweises keine Aufrechnung vorzunehmen. In den 
Bemerkungen unter Ziffer 15 des Lohnausweises ist 
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folgender Text anzubringen: «Privatanteil Geschäfts-
fahrzeug im Veranlagungsverfahren abzuklären». 

Neben der pauschalen Ermittlung des Privatanteils 
besteht die Möglichkeit der effektiven Erfassung 
der Privatnutzung. Voraussetzung dafür ist, dass ein 
Bordbuch geführt wird. Der im Lohnausweis zu dekla-
rierende Anteil für die Privatnutzung wird so errechnet, 
dass die Anzahl der privat gefahrenen Kilometer (in-
klusive Arbeitsweg) mit dem entsprechenden Kilome-
teransatz multipliziert wird (z. B. 8500 Privatkilometer 
× 70 Rappen = CHF 5950). 

In Fällen, in denen der Privatgebrauch erheblich 
eingeschränkt ist, z. B. durch fest installierte Vorrich-
tungen für den Transport von Werkzeugen ist keine 
Aufrechnung für den Privatanteil des Geschäftsfahr-
zeugs vorzunehmen. In allen Fällen ist im Lohnausweis 
grundsätzlich das Feld F (unentgeltliche Beförderung 
zwischen Wohn- und Arbeitsort) anzukreuzen.

Unregelmässige Leistungen (Ziffer 3)
Als unregelmässige Leistungen gelten insbesondere:
• Bonuszahlung (nicht aber 13. bzw. 14. Monatslöhne)
• Antritts- und Austrittsentschädigungen
• Treueprämien, Dienstaltersgeschenke, Jubiläumsge-

schenke
• Umzugsentschädigungen

Bei ganzjährigen Arbeitsverhältnissen können die 
obengenannten Leistungen auch unter Ziffer 1 des 
Lohnausweises deklariert werden.

Kapitalleistungen (Ziffer 4)
Folgende Leistungen werden unter Ziffer 4 des Lohn-
ausweises deklariert:
• Abgangsentschädigungen mit Vorsorgecharakter
• Kapitalleistungen mit Vorsorgecharakter
• Lohnnachzahlungen (inkl. Lohnnachgenuss)

Evtl. unterliegen diese Leistungen einem reduzierten 
Steuersatz (Vorsorge).

Andere Leistungen (Ziffer 7)
• Trinkgelder, wenn sie einen wesentlichen Teil des 

Lohnes ausmachen
• Taggelder, Leistungen der Arbeitslosenversicherung
• Leistungen der EO
• Vom Arbeitgeber übernommene Beiträge der beruf-

lichen Vorsorge, die gemäss Gesetz bzw. Reglement 
vom Arbeitnehmenden geschuldet wären

• Alle Beiträge des Arbeitgebers an Versicherungen 
(Krankenkasse, Säule 3b)

• Vom Arbeitgeber übernommene Quellensteuer oder 
andere Steuern

• Vom Arbeitgeber für Kinder des Arbeitnehmenden 
bezahlte Schulgelder

Nicht zu deklarieren sind übernommene Beiträge die 
der Arbeitgeber bei der UVG, UVG-Zusatz oder KTG 
übernimmt. Alle vom Arbeitgeber bezahlten Beiträge 
in die Säule 3a müssen deklariert werden. Dies gilt un-
abhängig davon, ob diese dem Arbeitnehmenden vom 
Lohn abgezogen und anschliessend einbezahlt oder 
vom Arbeitgeber direkt zu Gunsten des Arbeitnehmen-
den einbezahlt worden sind.

Spesenvergütungen (Ziffer 13)
Keine Spesenvergütungen sind Entschädigungen des 
Arbeitgebers, welche Auslagen abdecken, die vor oder 
nach den eigentlichen Arbeitstätigkeiten anfallen.

Nicht zu deklarierende Leistungen:
Grundsätzlich sind alle Leistungen des Arbeitgebers 
steuerbar und im Lohnausweis zu deklarieren. Fol-
gende Leistungen müssen aus Gründen der Praktikabi-
lität nicht im Lohnausweis deklariert werden.

• Gratis abgegebenes Halbtaxabonnement
• REKA-Check-Vergünstigungen bis CHF 600 jährlich 

(zu deklarieren sind lediglich Vergünstigungen, so-
weit sie CHF 600 pro Jahr übersteigen)

• Übliche Weihnachts-, Geburtstags- und ähnliche Na-
turalgeschenke bis CHF 500 pro Ereignis. Bei Natu-
ralgeschenken, die diesen Betrag übersteigen, ist der 
ganze Betrag anzugeben (Ziffer 2.3 des Lohnauswei-
ses). Bargeldgeschenke sind immer als Lohnbe-
standteil im Lohnausweis zu deklarieren!

• Private Nutzung von Arbeitswerkzeugen (Mobiltele-
fon, Computer usw.) im üblichen Rahmen

• Beiträge an Vereins- und Clubmitgliedschaften (nicht 
aber Abonnemente für Fitnessclubs) bis CHF 1000 
im Einzelfall. Bei darüber hinausgehenden Beiträgen 
ist der ganze Betrag anzugeben (Ziffer 15 des Lohn-
ausweises)

• Beiträge an Fachverbände
• Branchenübliche Rabatte auf Waren, die zum Ver-

zehr und Eigenbedarf bestimmt sind (vgl. Rz 62)
• Zutrittskarten für kulturelle, sportliche und andere 

gesellschaftliche Anlässe bis CHF 500 pro Ereignis 
(zu deklarieren sind lediglich Beiträge, soweit sie 
CHF 500 pro Ereignis übersteigen)

• Die Bezahlung von Reisekosten für den Ehegatten 
oder den Partner bzw. die Partnerin, die den Arbeit-
nehmenden aus geschäftlichen Gründen auf Ge-
schäftsreisen begleiten
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• Beiträge an Kinderkrippen, die für Kinder des Arbeit-
nehmenden verbilligte Plätze anbieten. Kommen die 
Beiträge des Arbeitgebers jedoch nur bestimmten 
Arbeitnehmenden zugute, sei es durch Bezahlung 
an den Arbeitnehmenden oder direkt an die Krippe, 
sind sie im Lohnausweis unter Ziffer 1 zum Brutto-
lohn hinzuzurechnen oder in Ziffer 7 separat zu de-
klarieren

• Gratis-Parkplatz am Arbeitsort
• Kosten für ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, die 

auf Verlangen des Arbeitgebers oder der Pensions-
kasse erfolgen

• Gutschriften von Flugmeilen. Diese sind aber für ge-
schäftliche Zwecke zu verwenden

(Quelle: ESTV – Wegleitung zum Ausfüllen des Lohn-
ausweises bzw. der Rentenbescheinigung Gültig ab 
01.01.2025).

Fazit
Der Ausweis der einzelnen Leistungen auf dem Lohn-
ausweis birgt viele Fallstricke. Wir empfehlen, die Weg-
leitung sowie weitere Publikationen im Zusammen-
hang mit dem Lohnausweis sorgfältig zu beachten. Bei 
Fragen oder Unklarheiten betreffend der Deklaration 
von Leistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


